
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial 
 
Sehr geehrte Damen und Herren des National- und Ständerats 
 
 

Als Ärztinnen und Ärzte, die auf chirurgische und invasive Verfahren speziali-
siert sind, wissen wir aus eigener Erfahrung, dass der Erfolg einer Operation 
nicht nur von der Fähigkeit des einzelnen Chirurgen oder der einzelnen Chirur-
gin abhängt, sondern auch von der Zusammenarbeit des gesamten Teams. In 
der Gesundheitspolitik ist es ähnlich: Wir können nicht einseitig versuchen, die 
Kostenentwicklung im Gesundheitswesen zu steuern und hoffen, dass alles 
gut geht. Wir benötigen einen gemeinsamen wissenschaftlichen Ansatz, die 
Zusammenarbeit aller Akteure im Gesundheitswesen – und den steten Aus-
tausch mit Ihnen in der Politik. 
 
Unser Ziel ist ein nachhaltig finanziertes Gesundheitssystem, das allen Einwoh-
nerinnen und Einwohnern der Schweiz einfachen Zugang zu hochwertiger me-
dizinischer Versorgung bietet. Bei der Diskussion über Kostenbremse oder -
begrenzung dürfen wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren.  
 
Gerne äussern wir uns im Folgenden zu aktuellen Vorstössen und unter ande-
rem zur Kostenbremse-Initiative sowie zur Prämien-Entlastungs-Initiative, 
zum nationalen Zulassungsstopp, zur Einführung eines E-Rezepts, zu Triage-
Entscheidungen sowie zur Versorgungssicherheit im Schweizer Gesundheits-
wesen.  
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre und freue mich auf den Austausch zu 
gesundheitspolitischen Themen. 
 
HERZliche Grüsse 
 
 
Prof. Dr. med. Michele Genoni 
Präsident FMCH  
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23.3496 Po. Triage beim Zugang zu 

intensivmedizinischen Behandlun-

gen 
SR, 30. Mai 
 

Dieses Postulat stellt Fragen des ethischen Handelns in der Medizin ins Zent-

rum; es sind heikle aber damit auch wichtige Fragen: Der Bundesrat wird mit 

dem Postulat beauftragt, aufzuzeigen, wie gesetzliche Grundlagen für Triage-

Entscheidungen aussehen könnten, die in Schweizer Krankenhäusern im Be-

reich der Intensivmedizin bei begrenzten Ressourcen getroffen werden müs-

sen. Der Fokus liegt dabei darauf, wie der rechtliche Schutz ausgestaltet wer-

den sollte, um sicherzustellen, dass insbesondere Menschen mit Behinderun-

gen bei solchen Triage-Entscheidungen nicht diskriminiert werden.  

Die FMCH unterstützt die Bestrebungen des Postulates und betrachtet die Klä-

rung der rechtlichen Grundlagen in diesem Bereich für sinnvoll. Wir bitten den 

Ständerat, das Postulat anzunehmen.  
 

23.3218 Mo. Sicherstellung der me-

dizinischen Versorgung in allen Lan-

desteilen 
SR, 06. Juni  
 

Die Motion beauftragt den Bundesrat, via Krankenversicherungsgesetz sicher-

zustellen, dass die Kantone bei der gesamtschweizerischen Planung im Bereich 

der hochspezialisierten Medizin die Zugänglichkeit für Patientinnen und Pati-

enten innerhalb angemessener Fristen berücksichtigen müssen. Bei der Defi-

nition von hochspezialisierten medizinischen Bereichen möchte die Motion 

nur solche Bereiche einbeziehen, die selten vorkommen, international als 

hochspezialisiert anerkannt sind und bei denen nachgewiesen ist, dass eine 

Zentralisierung zu einer verbesserten Qualität und Effizienz führt, ohne die 

medizinische Versorgungssicherheit in allen Landesteilen zu beeinträchtigen. 

Die Sicherstellung der Zugänglichkeit zu medizinischen Leistungen für die ge-

samte Bevölkerung als zentrales Qualitätsmerkmal des Schweizer Gesund-

heitssystems ist zentral. Die FMCH ist jedoch der Auffassung, dass die Defini-

tion von hochspezialisierten medizinischen Bereichen einem unabhängigen 

Fachgremium obliegen sollte und nicht der Politik; die Motion würde via Best-

immungen zur hochspezialisierten Medizin in die kantonale Spitalplanung ein-

greifen. Das ist nicht zielführend. 
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Wichtige Geschäfte  
Sommersession 2023 
 

Nationalrat 

31. Mai 

• 21.067 Für tiefere Prämien – Kostenbremse im 
Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative). 
Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag 
(Änderung des Bundesgesetzes über die Kran-
kenversicherung). 

16. Juni 

• 15.485 Pa. Iv. Frehner. Kostentransparenz der 
Spitäler. 

 



 

Wichtige Geschäfte  
Sommersession 2023 
 

Ständerat 

30. Mai 

• 21.063 Maximal 10 % des Einkommens für die 
Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-
Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegen-
vorschlag. 

• 23.3496 Po. Rechtsgrundlage und Diskriminie-
rungsschutz bei Triage-Entscheidungen beim Zu-
gang zu intensivmedizinischen Behandlungen.  

• 22.3246 Mo. Rechtsgrundlage für Triage-Ent-
scheidungen beim Zugang zu intensivmedizini-
schen Behandlungen, insbesondere Sicherstel-
lung, dass Menschen mit Behinderungen nicht 
diskriminiert werden. 

• 20.3770 Mo. Einführung eines E-Rezepts. 

06. Juni  

• 22.3163 Mo. Stärkung der digitalen Kompetenz 
von Gesundheitsfachpersonen. 

• 23.3218 Mo. Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung in allen Landesteilen. Stopp den 
Zentralisierungsbestrebungen von medizini-
schen Leistungen, die nicht hochspezialisiert 
sind. 

• 22.4370 Ip. Booster für das elektronische Patien-
tendossier. 

08. Juni 

• 20.4092 Mo. Keine mengenbezogenen Lohnan-
reize für Spitalärzte. 

• 20.4199 Mo. Berechnung der Krankenkassenprä-
mien. Transparenz der zugrunde liegenden An-
nahmen und Modalitäten sicherstellen. 

 

Kantonale Umsetzung des Zulas-
sungsstopps 
 

Erstmals gilt national ein Zulassungsstopp. In der Umsetzung sollten die Kan-

tone berücksichtigen, dass regional definierte Versorgungsgrade gelten. Die 

FMCH betont, dass die Kantone bei der Entscheidungsfindung äusserste Vor-

sicht walten lassen müssen. Die Einführung von Höchstzahlen wird dazu füh-

ren, dass junge Medizinerinnen und Mediziner nicht in den Beruf einsteigen 

können. Dies würde langfristig bedeuten, dass Ausbildungsplätze blockiert 

werden und Studierende davon abgehalten werden, den Arztberuf zu ergrei-

fen. Aus diesem Grund müssen etwaige Zulassungsbeschränkungen auf vali-

den Daten beruhen und dürfen nicht zu Lasten der Versorgungsqualität und -

sicherheit gehen. 

 

Die FMCH nimmt auch an der derzeit im Kanton Zürich laufenden Vernehm-

lassung (Definition von Höchstzahlen) teil. Die Antwort wird deutlich ma-

chen, dass die Definition von Höchstzahlen kaum zielführend ist, sondern die 

Probleme gerade auch mit Blick auf den Nachwuchs verschärfen wird. 
 

21.067 Kostenbremse-Initiative 

und 21.063 Prämien-Entlastungs-

Initiative 
NR, 31. Mai 

SR, 30. Mai 
 

Die Initiative verlangt, dass der Bundesrat zusammen mit den Kantonen Mass-

nahmen zur Kostensenkung ergreift, wenn das Wachstum pro versicherter 

Person zwei Jahre nach der Annahme der Initiative um mehr als 20 % über der 

Nominallohn-Entwicklung liegt. Als Reaktion darauf hat der Bundesrat einen 

indirekten Gegenvorschlag erarbeitet, der Kosten- und Qualitätsziele für Leis-

tungen im Gesundheitswesen für jeweils vier Jahre vorsieht. Die Kantone 

könnten auch eigene Ziele festlegen. 

Wir stimmen mit der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des 

Nationalrats (SGK-N) darin überein, dass die Krankenkassen die Kosten für 

Analysen in Zukunft auch dann übernehmen sollten, wenn kein spezifischer 

Vertrag mit dem ausführenden Privatlabor besteht. Wir lehnen jedoch den 

Vorschlag weiterhin ab, im Bereich der Labore Vertragsfreiheit einzuführen. 

Wir begrüssen auch die Entscheidung gegen zusätzliche Kompetenzen der 

Kantone und gegen eine Anpassung des veralteten Tarmed. Dieser sollte drin-

gend durch den modernisierten Tardoc ersetzt werden. 

Die FMCH ist weiterhin klar gegen staatliche Ausgabenbeschränkungen, die 

letztendlich zu Rationierungen im Gesundheitswesen führen würden. Daher 

lehnen wir sowohl die Initiative als auch den indirekten Gegenvorschlag ab. 

  



 

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates (SGK-

S) schlägt einen Kompromiss beim indirekten Gegenvorschlag zur Prämien-

Entlastungs-Initiative vor. Da die Prämien die Haushaltsbudgets zunehmend 

belasten, hält die Kommission kantonale Mindestvorgaben für gerechtfertigt, 

setzt diese aber niedriger an als Bundesrat und Nationalrat. 

Die Beiträge der Kantone an die Prämienverbilligung sollen mit der Prämien-

entwicklung einhergehen. Die Kommission hat in der Detailberatung einen 

Kompromiss auf Basis des indirekten Gegenvorschlags des Bundesrates erar-

beitet. Sie schlägt vor, dass die Kantone neu einen Mindestbetrag von 3,5 bis 

7,5 Prozent der kantonalen Kosten der obligatorischen Krankenpflegeversi-

cherung für die Prämienverbilligung aufwenden müssen. Der Mindestbetrag 

hängt stets davon ab, wie stark die Prämien das Budget der einkommens-

schwächsten 40 %der Versicherten im Kanton belasten. Neben dem Mindest-

betrag soll jeder Kanton zusätzlich festlegen müssen, wie hoch die Prämie ver-

glichen zum verfügbaren Einkommen einer Person ausfallen darf.  

Die Spezialärzteschaft ist sich des Handlungsbedarfs bewusst und empfiehlt 

Zustimmung zum indirekten Gegenvorschlag, um das System der Prämienver-

billigungen zu verbessern. Allerdings ist der Betrag für die zusätzliche Prämi-

enverbilligung anhand eines klaren Kriterienkatalogs zu definieren. Es sollen 

bedürftige Versicherte von einer zusätzlichen Entlastung profitieren können. 

 
20.3770 Mo. Einführung eines E-
Rezepts 
SR, 30. Mai  
 

Die Motion 20.3770 «Einführung eines E-Rezepts» beauftragt den Bundesrat 

mit der Schaffung von gesetzlichen Grundlagen für die Einführung von elekt-

ronischen Rezepten für Heilmittel. Eine flächendeckende Einführung eines E-

Rezepts unterstützt die Datensicherung im Gesundheitswesen und wirkt Me-

dienbrüchen entgegen. Die Motion will Ärztinnen und Ärzte verpflichten, Re-

zepte in Zukunft digital auszustellen. Ein digitales Rezept würde insbesondere 

den sicheren Austausch von Daten und Medikationsinformationen erheblich 

erleichtern und sowohl auf Seite der Ärzteschaft wie auch auf Seite der Pati-

entinnen und Patienten einen Mehrwert schaffen.  

Die FMCH begrüsst die Bestrebungen zur erhöhten Datensicherheit, insbeson-

dere weil diese Massnahme gleichzeitig zur Qualitätssicherung beiträgt und 

bittet deshalb den Ständerat, seiner Gesundheitskommission zu folgen und 

die Motion anzunehmen.  

 

 

 




